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HOCHSCHULE BOCHUM 29.10.2025

Der WAHLVORSTAND für die Wahlen 

zu den Organen und Gremien der 

Hochschule Bochum 

An die  

M i t g l i e d e r 

der Hochschule Bochum 

W A H L A U S S C H R E I B E N 

für die Wahlen zu den Organen und Gremien 

der Hochschule Bochum 

_____________________________________________________ 

Gem. § 13 Hochschulgesetz (HG) i. V. m. § 2 der Wahlordnung für die Wahlen zu den Organen und Gremi-

en der Hochschule Bochum sind gleichzeitig in einer Wahl die Mitglieder des Senats, der Fachbereichsräte, 

die Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen und i. V. m. § 39 ist ein Mitglied 

der Stelle zur Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte zu wählen. 

Gemäß § 11b HG i. V. m. § 3 Abs. 1 der Wahlordnung der Hochschule Bochum sind die Organe und Gremi-

en geschlechterparitätisch zu besetzen. 
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1. Wahlordnung

Ein Abdruck der Wahlordnung kann im Wahlbüro (Gebäudeteil F, Ebene 1, Raum 27) eingesehen werden, 

sie wird ferner im Internet auf der Seite der Hochschule Bochum (https://www.hochschule-

bochum.de/wahlen), Gremienwahlen 2025, bis zum Abschluss der Stimmabgabe veröffentlicht (§ 11 Abs. 2 

S. 2 Nr. 5 Wahlordnung).

2. Wahlvorschlag

Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, innerhalb von 3 Wochen nach Erlass dieses Wahlausschreibens, 

spätestens bis 24. November 2025, 

Wahlvorschläge  - gesondert für die Wahl der einzelnen Gremien -  einzureichen (§ 12 Abs. 1 Wahlordnung). 

Die dazu erforderlichen amtlichen Vordrucke werden den Wahlberechtigten im Internet der Hochschule 

Bochum als „Wahlvorschlag“ auf einer Webseite mit der URL https://www.hochschule-bochum.de/wahlen/ 

zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Außerdem sind Papier-Vordrucke „Wahlvorschlag“ im Wahlbüro 

(Gebäude F, Ebene 1, Raum 23) oder in den Fachbereichssekretariaten bzw. der Standortverwaltung Vel-

bert/Heiligenhaus und in der Poststelle der Hochschulverwaltung erhältlich. 

Auf den Wahlvorschlägen wird Datum und Uhrzeit des Eingangs vermerkt. Auf Nachfrage erfolgt eine Emp-

fangsbescheinigung durch Bestätigung des Eingangs per E-Mail.  

Nicht fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge sind ungültig (§ 12 Abs. 5 Wahlordnung). 

Die Wahlvorschläge für die jeweiligen Wahlen (vgl. Abschnitte 4.1 bis 4.3) sind gesondert vorzulegen. 

Ein Wahlvorschlag muss folgende Angaben enthalten: 

1. Die Wahl, für die die Bewerberinnen und Bewerber benannt werden,

2. die Gruppe, für die die Bewerberinnen und Bewerber benannt werden,

3. Name, Vorname, Geschlecht und Fachbereichszugehörigkeit sowie bei Studierenden die Matrikel-

nummer der Bewerberinnen und Bewerber,

4. im Falle einer Verbindung von Wahlvorschlägen einander entsprechende Erklärungen hierüber in

den betroffenen Listen.

Wahlvorschläge können mit einem Kennwort versehen werden. 

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf für jede der einzelnen Wahlen nur in einem Wahlvorschlag be-

nannt werden (§ 12 Abs. 4 Wahlordnung).  

Vorschlagsberechtigte können für jede der einzelnen Wahlen nur einen Vorschlag rechtswirksam unter-

zeichnen (§ 12 Abs. 3 Wahlordnung).  

Jeder Wahlvorschlag muss eine Zustimmungserklärung der oder des Vorgeschlagenen enthalten 

(§ 13 Abs. 2 S. 2 Wahlordnung).

Wahlvorschläge, die den vorstehenden oder den in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 genannten Bestimmungen 

nicht entsprechen, sind ungültig. 

Zugelassene Wahlvorschläge werden spätestens in der Wahlbekanntmachung veröffentlicht (§ 18 Abs. 1 

Wahlordnung). 

3. Wählerinnen- und Wählerverzeichnis

Das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis liegt an derselben Stelle und zu denselben Zeiten wie die Wahl-

ordnung zur Einsichtnahme aus. Ein weiteres Exemplar in der Form eines Auszuges für den Standort Vel-

bert/Heiligenhaus wird bei der örtlichen Standortverwaltung bereitgestellt. Wählerinnen- und Wählerver-

zeichnisse werden nicht im Internet veröffentlicht. 
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Das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis enthält alle Wahlberechtigten der Hochschule Bochum; der Aus-

zug für den Standort Velbert/Heiligenhaus enthält nur die Wahlberechtigten des Standortes bzw. der betref-

fenden Fachbereiche. 

Alle Personen, die nach Auslage des Wählerinnen- und Wählerverzeichnisses bis zum Abschluss der Stimm-

abgabe Mitglieder der Hochschule Bochum gem. § 10 HG werden, sind nachträglich in das Wählerinnen- 

und Wählerverzeichnis einzutragen und somit wahlberechtigt (§ 10 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung). 

Gewählt werden darf nur, wer bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge in das Wäh-

lerinnen- und Wählerverzeichnis eingetragen ist. 

Jedes wahlberechtigte Mitglied der Hochschule kann beim Wahlvorstand schriftlich oder zur Niederschrift 

bis spätestens  

8. Januar 2026, 12.00 Uhr,

(dritter Werktag vor der Wahl) Einspruch gegen die Richtigkeit des Wählerinnen- und Wählerverzeichnisses 

einlegen (§ 10 Abs. 3 der Wahlordnung). 

4. Wahlen

4.1 Senat 

Gem. § 5 Abs. 1 der Wahlordnung sind in den Senat zu wählen: 

 8 Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

 4 Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 4 Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Ver-

waltung

 8 Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden

Es dürfen für die Wahl zum Senat nur wählbare Hochschulmitglieder der jeweiligen Gruppe vorgeschlagen 

werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl zum Senat können nur von wahlberechtigten Hochschulmitgliedern der jewei-

ligen Gruppe unterzeichnet werden. 

Jeder Wahlvorschlag für die Wahl zum Senat muss von mindestens zwei Vorschlagsberechtigten für die 

jeweilige Wahl unter Angabe der Gruppen- und Fachbereichszugehörigkeit gültig unterzeichnet sein.  

4.2 Fachbereichsrat 

Gem. § 5 Abs. 2 der Wahlordnung sind in die Fachbereichsräte der Fachbereiche jeweils zu wählen: 

 6 Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

 1 Vertreterin oder Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 1 Vertreterin oder Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwal-

tung

 3 Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden

Es dürfen für die Wahl zu den Fachbereichsräten nur wählbare Hochschulmitglieder der jeweiligen Gruppe 

und zugleich des jeweiligen Fachbereichs vorgeschlagen werden.  

Wahlvorschläge für die Wahlen zu den Fachbereichsräten können nur von wahlberechtigten Hochschulmit-

gliedern der jeweiligen Gruppe, die dem jeweiligen Fachbereich angehören, unterzeichnet werden. 

Jeder Wahlvorschlag für die Wahlen zu den Fachbereichsräten muss von mindestens zwei Vorschlagsberech-

tigten für die jeweilige Wahl unter Angabe der Gruppen- und Fachbereichszugehörigkeit gültig unterzeich-

net sein.  
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4.3 Gleichstellungsbeauftragte und stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche 

Gem. § 37 Abs. 1 der Wahlordnung ist für jeden Fachbereich eine Gleichstellungsbeauftragte und deren 

Stellvertretung zu wählen. 

Es dürfen für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche und für die Wahl der Stellvertre-

tenden Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche nur wählbare Hochschulmitglieder des jeweiligen 

Fachbereichs vorgeschlagen werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche sowie für die Wahl der Stell-

vertretenden Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche können von allen wahlberechtigten Hochschul-

mitgliedern des jeweiligen Fachbereichs ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe unterzeichnet 

werden. 

Jeder Wahlvorschlag für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche und für die Wahl der 

Stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche muss von mindestens zwei Vorschlagsbe-

rechtigten gültig unterzeichnet sein (§ 36 Abs. 5 Wahlordnung).  

4.4 Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 

Gem. § 39 Abs. 1 ist ein Mitglied der Stelle zur Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte zu wählen. 

Die Stelle besteht aus einer oder einem Studierenden. 

Es dürfen für die Wahl des Mitglieds der Stelle für die Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte nur 

wählbare Hochschulmitglieder vorgeschlagen werden. 

Wahlvorschläge für die Wahl des Mitglieds der Stelle zur Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 

können von allen wahlberechtigten Hochschulmitgliedern unterzeichnet werden. 

Jeder Wahlvorschlag für die Wahl des Mitglieds der Stelle zur Vertretung der Belange studentischer Hilfs-

kräfte muss von mindestens zwei Vorschlagsberechtigten gültig unterzeichnet sein (§ 39 Abs. 4 Wahlord-

nung).  

5. Wahlhandlung

Im Wintersemester 2025/2026 ist die Stimmabgabe in Form einer Online-Wahl vorgesehen. 

6. alternativ: Präsenzwahl (mit elektronischer Stimmabgabe)

Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme online abzugeben, können auf 

eine Präsenzwahl (mit elektronischer Stimmabgabe) ausweichen. Dazu stehen am Sitz der Hochschule in 

Bochum sowohl in den Fachbibliotheken Technik und Wirtschaft als auch in der Bibliothek am Gesund-

heitscampus sowie am Standort Velbert/Heiligenhaus in der dortigen Bibliothek stationäre Rechner mit 

Zugang zum Online-Wahlportal bereit. Diese sind - vorbehaltlich der jeweiligen Öffnungszeit - in demselben 

Zeitraum wie für die Online-Wahl zugänglich (vgl. Nr. 7). 
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7. Stimmabgabe

Die Stimmabgabe für alle Wahlen findet statt vom 

12. Januar 2026, 8:00 Uhr bis 15. Januar 2026, 23:00 Uhr.

Das Online-Wahlportal ist im Internet/Intranet der Hochschule Bochum unter der URL 

https://www.hochschule-bochum.de/wahlen erreichbar. 

8. Feststellung des Wahlergebnisses

Die öffentliche, zentrale Feststellung des Wahlergebnisses sowie die Festlegung der Sitzverteilung finden 

statt am 

16. Januar 2026,

um 8:00 Uhr, Raum F 1-23, 

Am Hochschulcampus 1, 44801 Bochum. 

Der Wahlvorstand 

gez. Seipel gez. Krimmler 
__________________ ____________________

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Seipel Michael Krimmer

Vorsitzender Stellv. Vorsitzender
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